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Soforthilfe Gewerbemieten - Zuschussprogramm für den Berliner Mittelstand  

 
 

 

 

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft hat gemeinsam mit der Investitionsbank Berlin (IBB) 

die „Soforthilfe Gewerbemieten“ aufgelegt. Dafür stellt das Land Berlin 90 Mio. Euro zur 

Verfügung. Antragsberechtigt sind Unternehmen mit mehr als 10 und weniger als 250 

Beschäftigten, die einen Corona-bedingten Umsatzrückgang von mindestens 60 Pro-

zent in den Monaten April und Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen 

hatten.  

 

Gefördert werden Grundmiete/-pacht inkl. Betriebs- und Nebenkosten (insbesondere Be-

triebskostenvorauszahlungen und Betriebskostenpauschale) für die Monate April und Mai 

2020. Es werden Zuschüsse gewährt von 50 Prozent der gezahlten bzw. gestundeten Miete 

bis max. 10.000 Euro bzw. bei Unternehmen mit mehreren Miet-/Pachtobjekten maximal 

30.000 Euro.  

 

Alle wichtigen Informationen zur Antragstellung finden Sie unter http://www.ibb.de/de/fo-

erderprogramme/soforthilfe-gewerbemieten.html   

 

Die Antragstellung (ausschließlich online) für die Soforthilfe Gewerbemieten startete 

am 17. August 2020 und ist noch bis zum 16. Oktober 2020 möglich. 

 

 

 

 

Kontakt 

Hermann-Josef Falke Holger Gültzow  Sylke Radke  Clemens Bober  
Berlin   Berlin   Brandenburg  Brandenburg 
030 / 86 00 04-26  030 / 86 00 04-56  0335 / 557 16 30 0331 / 280 07 91 
falke@fg-bau.de gueltzow@fg-bau.de radke@fg-bau.de bober@fg-bau.de 
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